
Mietspiegel - Stand 1. März 2023 - 
 
Die Stadt Oberhausen hat unter Beteiligung von 
Interessenvertretern der Vermieter und Mieter einen 
Mietspiegel über die ortsübliche Vergleichsmiete gemäß 
§ 558 c Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) erstellt. 
 
Der Mietspiegel wird hiermit gemäß § 558 c Abs. 4 BGB 
veröffentlicht. 
 
Der nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen 
erstellte und von den Interessenvertretern der Vermieter 
und Mieter anerkannte Mietspiegel 01.03.2021 wurde 
gemäß § 558 d (2) BGB der Marktentwicklung ange-
passt und ebenfalls von den Interessenvertretern der 
Vermieter und Mieter anerkannt.  
 
Damit sind für den Mietspiegel 01.03.2023 die Voraus-
setzungen für einen qualifizierten Mietspiegel erfüllt  
(§ 558 d (1) BGB). 
 
Der Mietspiegel ist bei den Bezirksverwaltungsstellen 
und an den Informationsständen des Rathauses, des 
Technischen Rathauses sowie des Bert-Brecht-Hauses 
erhältlich. Außerdem kann er auf der Internetseite der 
Stadt Oberhausen heruntergeladen werden. 
 
Oberhausen, 28.04.2023 
 
Der Oberbürgermeister 
In Vertretung 
 
Dr. Thomas Palotz 
Beigeordneter für Stadtplanung, Bauen, 
Mobilität und Umwelt 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung der öffent-
lichen Auslegung einer Änderung des 
Regionalen Flächennutzungsplanes der 
Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr 
der Städte Bochum, Essen, Gelsen- 
kirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und 
Oberhausen 
Die Änderung bezieht sich auf einen 
Bereich in der Stadt Essen. 
 
Der Rat der Stadt Oberhausen hat am 20.03.2023 
beschlossen: 
 
1. die Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung der 

Öffentlichkeit sowie der öffentlichen Stellen, Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
(Anregungen und diesbezügliche Stellungnahmen der 
Verwaltung) zur Kenntnis zu nehmen, 

 
2. das Plangebiet der Änderung 46 E (Bottroper Straße/ 

Hilgerstraße – Thurmfeld) neu abzugrenzen. Dabei 
wird im Nordosten die Fläche zwischen Hilgerstraße, 
Bersonstraße und Segerothpark in den Änderungs-
bereich einbezogen. 

 
3. auf der Grundlage des Planentwurfs die öffentliche Aus-

legung und Beteiligung der öffentlichen Stellen, Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange für das 
Änderungsverfahren 46 E zum RFNP durchzuführen: 

 
Der Änderungsbereich 46 E befindet sich in Essen im 
Stadtteil Nordviertel und umfasst eine Fläche von ca.  
11,5 ha. Im Norden wird der Änderungsbereich durch den 
Ökopark Segeroth, im nordöstlich angrenzenden Bereich 
überwiegend durch Kleingewerbe und östlich durch die 
Hilgerstraße begrenzt. Im Westen reicht der Änderungs-
bereich bis an die Bottroper Straße und im Süden bis an 
die Grillostraße. Der gesamte Änderungsbereich umfasst 
ein Areal, das bereits seit Mitte des 19. Jh. überwiegend 
industriell geprägt ist. Zur Deckung des überdurchschnitt-
lich hohen Bedarfs an gewerblichen Bauflächen in Essen 
und aufgrund der Nähe zur Universität, wird eine Entwick-
lung als Sonderstandort für gewerbliche und forschungs-
orientierte Zwecke vorgesehen. Neben der Weiterent-
wicklung der Universität soll das Areal in gleichem Maße 
der Ansiedlung von Unternehmen in Zukunftsmärkten, 
Einrichtungen der Forschung und Lehre sowie Instituten 
in privater und öffentlicher Trägerschaft dienen. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt gemäß § 3  
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), die Beteiligung der 
öffentlichen Stellen, Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB jeweils  
i. V. m. § 13 Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen 
(LPlG NRW) sowie § 9 Raumordnungsgesetz (ROG). 
 
Die Öffentlichkeit sowie die öffentlichen Stellen, Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange können 
innerhalb einer Frist von einem Monat Stellungnahmen 
zum ausliegenden Änderungsentwurf abgeben. Bei Vor-
liegen eines wichtigen Grundes soll die Frist gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB angemessen verlängert werden. 
 
Im Fall des Änderungsverfahrens 46 E werden die Plan-
unterlagen für die Dauer von einem Monat ausgelegt. Für 
eine Verlängerung der Regelfrist liegt kein wichtiger 
Grund vor (Planverfahren ohne besondere Komplexität). 
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Die Änderung des Regionalen Flächennutzungsplanes 
hat Auswirkungen auf die Umwelt. Daher ist im Rahmen 
des o. g. Änderungsverfahrens gemäß § 8 Abs. 1 ROG 
i. V. m. § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung (UP) 
durchgeführt und ein Umweltbericht erstellt worden. 
 
Neben dem Planentwurf mit Begründung sind umweltbe-
zogene Informationen in Form des Umweltberichtes, von 
Gutachten, Fachbeiträgen sowie Stellungnahmen verfüg-
bar. Darin sind umweltbezogene Informationen zu folgen-
den Themen enthalten und werden öffentlich ausgelegt: 
 
- Schutzgüter: Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, 

Landschaft; Fläche; Boden; Wasser; Luft; Klima; 
Mensch, Gesundheit, Bevölkerung; Kultur- und Sach-
güter, Kulturelles Erbe; Natura-2000-/FFH-Gebiete; 
Risiken durch schwere Unfälle oder Katastrophen; 
Wechselwirkungen und kumulative Auswirkungen 

- Gutachten: Ökoplan: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
zur ASP Stufe 1 zum Bebauungsplan „Bottroper Straße/ 
Hilgerstraße“ in Essen, Dipl.-Ing., Dipl.-Ökol. Bernd 
Fehrmann, B. Sc. Biologie Larissa Seufer von Juli 2022 

- Stellungnahme zum Thema Wald 
- Stellungnahme zum Thema Altlasten 
- Stellungnahme zum Thema Immissionsschutz 
 
Die Planunterlagen (Entwurf des Änderungsplans, Be-
gründung, Umweltbericht, Abwägungssynopse) sowie 
die nach Einschätzung der Gemeinden der Planungs-
gemeinschaft wesentlichen, bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen liegen in der Zeit vom 
12.06. bis 12.07.2023 (einschließlich) in den Städten 
der Planungsgemeinschaft öffentlich aus. 
 
In der Stadt Oberhausen können sie an den behörd-
lichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden: 
 
Bereich 5-1 - Stadtplanung, Technisches Rathaus 
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer A 009 
 
Öffnungszeiten: 
 
Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr 
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr 
 
Die Orte für die öffentlichen Auslegungen in den anderen 
Städten der Planungsgemeinschaft sind den dortigen 
Bekanntmachungen und den Internetseiten der Städte-
region Ruhr (http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/ 
aenderungsverfahren.html) zu entnehmen oder bei der 
Geschäftsstelle Regionaler Flächennutzungsplan in Essen 
(Tel.: 0201 8861-210/-212) zu erfragen. 
 
Auskunft in der Stadt Oberhausen erteilt: 
 
Anke Stasius, Tel.: 0208 825-2730 
E-Mail: anke.stasius@oberhausen.de 
 
Alle Planunterlagen mit den auszulegenden Unterlagen, 
der Inhalt der Bekanntmachung sowie die Beschlussvor-
lage können auch auf den Internetseiten der Städteregion 
Ruhr http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aende-
rungsverfahren.html eingesehen werden und sind zusätz-
lich über das zentrale Internetportal des Landes 
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de zugänglich. 
 
Stellungnahmen zum Entwurf des Änderungsplans, zur 
Begründung und zum Umweltbericht können während der 
Auslegungsfrist bis zum 12.07.2023 (einschließlich) ins-
besondere schriftlich, zur Niederschrift oder per E-Mail 
 

- bei der Stadt Essen, Amt für Stadtplanung und Bauord-
nung, Geschäftsstelle Regionaler Flächennutzungs-
plan, Lindenallee 10 (Deutschlandhaus), 45121 Essen, 
E-Mail: geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de 

 
- bei der Stadt Oberhausen, Bereich 5-1 - Stadtplanung, 

Technisches Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66 
(Eingang zurzeit nur über den Gebäudeteil D), 46145 
Oberhausen, 

  E-Mail: bereich.stadtplanung@oberhausen.de 
 
- oder bei einer der anderen Planungsstädte abgegeben 

werden. 
 
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben 
worden sind, können bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Ge-
meinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 
 
Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen werden 
geprüft und das Ergebnis mitgeteilt. Haben mehr als 50 
Personen Stellungnahmen mit im Wesentlichen glei-
chem Inhalt abgegeben, kann die Mitteilung dadurch er-
setzt werden, dass diesen Personen die Einsicht in das 
Ergebnis bei der Stadt Oberhausen, Bereich 5-1 - Stadt-
planung, Technisches Rathaus Sterkrade, Bahnhofstra-
ße 66, Raum A009, 46145 Oberhausen, während der 
Dienststunden ermöglicht wird. 
 
Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme ab-
geben, werden in den Drucksachen für die öffentlichen 
Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirks-
vertretungen nicht aufgeführt, d. h. es erfolgt grundsätz-
lich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme. 
 
Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die 
von Ihnen in diesem Rahmen bekannt gegebenen per-
sonenbezogenen Daten bei den Städten der Planungs-
gemeinschaft der Städteregion Ruhr 2030 verarbeitet. 
Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und Ihre 
Rechte erhalten Sie auf der Internetseite der Städte-
region Ruhr 2030 unter: 
 
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aende-
rungsverfahren.html 
 
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass eine Ver-
einigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren 
nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgeset-
zes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im 
Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig 
geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  
 
Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Oberhausen, 05.05.2023 
 
 
Schranz 
Oberbürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung der öffent-
lichen Auslegung einer Änderung des 
Regionalen Flächennutzungsplanes der 
Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr 
der Städte Bochum, Essen, Gelsen- 
kirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und 
Oberhausen  
Die Änderung bezieht sich auf einen 
Bereich in der Stadt Gelsenkirchen. 
 
Der Rat der Stadt Stadt Oberhausen hat am 20.03.2023 
beschlossen: 
 
1. die Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung der 

Öffentlichkeit sowie der öffentlichen Stellen, Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
(Anregungen und diesbezügliche Stellungnahmen der 
Verwaltung) zur Kenntnis zu nehmen, 

 
2. auf der Grundlage des Planentwurfs die öffentliche 

Auslegung und Beteiligung der öffentlichen Stellen, 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
für das Änderungsverfahren 53 GE (Gewerbepark 
Schalke-Nord) zum RFNP durchzuführen: 

Der Änderungsbereich 53 GE befindet sich in Gelsen-
kirchen im Stadtteil Schalke-Nord. Er wird im Wesent-
lichen gebildet durch die Alfred-Zingler-Straße von der 
Anschlussstelle Schalke an der BAB A 42 bis zur Hoch-
kampstraße und weiter dem Verlauf der bisher geplan-
ten Straße bis zur Kurt-Schumacher-Straße folgend. 
 
Im RFNP ist eine Fläche für einen örtlichen Hauptver-
kehrszug dargestellt, der von der Anschlussstelle Schal-
ke an der BAB A 42 in südlicher Richtung bis zur Kurt-
Schumacher-Straße führt. Im Bereich des Gewerbege-
bietes Berliner Brücke verschwenkt der geplante 
Straßenverlauf Richtung Westen. Bis zu diesem Punkt 
ist die Straße (Alfred-Zingler-Straße) bereits vorhanden. 
Die Stadt Gelsenkirchen beabsichtigt nicht mehr, das 
letzte Teilstück zu bauen. Um die Revitalisierung des 
Gewerbegebietes zu ermöglichen und einen entspre-
chenden Bebauungsplan aufstellen zu können, wird der 
örtliche Hauptverkehrszug aus dem RFNP herausge-

nommen, die Flächen werden in die umgebenden Fest-
legungen und Darstellungen (GIB/gewerbliche Bau- 
fläche und AFAB/Grünfläche) einbezogen. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt gemäß § 3  
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), die Beteiligung der 
öffentlichen Stellen, Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB jeweils  
i. V. m. § 13 Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen 
(LPlG NRW) sowie § 9 Raumordnungsgesetz (ROG). 
 
Die Öffentlichkeit sowie die öffentlichen Stellen, Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange können 
innerhalb einer Frist von einem Monat Stellungnahmen 
zum ausliegenden Änderungsentwurf abgeben. Bei Vor-
liegen eines wichtigen Grundes soll die Frist gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB angemessen verlängert werden. 
 
Im Fall des Änderungsverfahrens 53 GE werden die Plan-
unterlagen für die Dauer von einem Monat ausgelegt. Für 
eine Verlängerung der Regelfrist liegt kein wichtiger 
Grund vor (Planverfahren ohne besondere Komplexität). 
 
Die Änderung des Regionalen Flächennutzungsplanes 
hat Auswirkungen auf die Umwelt. Daher ist im Rahmen 
des o. g. Änderungsverfahrens gemäß § 8 Abs. 1 ROG 

i. V. m. § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung (UP) 
durchgeführt und ein Umweltbericht erstellt worden. 
 
Neben dem Planentwurf mit Begründung sind umweltbe-
zogene Informationen in Form des Umweltberichtes, von 
Gutachten, Fachbeiträgen sowie Stellungnahmen verfüg-
bar. Darin sind umweltbezogene Informationen zu folgen-
den Themen enthalten und werden öffentlich ausgelegt: 
 
- Schutzgüter: Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, 

Landschaft; Fläche; Boden; Wasser; Luft; Klima; 
Mensch, Gesundheit, Bevölkerung; Kultur- und Sach-
güter, Kulturelles Erbe; Natura-2000-/FFH-Gebiete; 
Risiken durch schwere Unfälle oder Katastrophen; 
Wechselwirkungen und kumulative Auswirkungen 

- Wärmeversorgung Gewerbezentrum Schalke, Kurz-
konzept – 2. Fassung 

- Fachbeitrag Altlasten zum Bebauungsplan Nr. 449 – 
Berliner Bücke 
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- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag nach § 44 
BNatSchG, hier: Vorprüfung, Stufe I der ASP 

- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag nach § 44 
BNatSchG hier: Vertiefende Prüfung, Stufe II der ASP  

- Fachbeitrag Naturschutz zum Bebauungsplan Nr. 449 
mit den Anlagen  

  - Biotoptypen 
  - Naturschutzfachliche Bedeutung 
 
Die Planunterlagen (Entwurf des Änderungsplans, Be-
gründung, Umweltbericht, Abwägungssynopse) sowie 
die nach Einschätzung der Gemeinden der Planungs-
gemeinschaft wesentlichen, bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen liegen in der Zeit vom 
12.06. bis 12.07.2023 (einschließlich) in den Städten 
der Planungsgemeinschaft öffentlich aus. 
 
In der Stadt Oberhausen können sie an den behörd-
lichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden: 
 
Bereich 5-1 - Stadtplanung, Technisches Rathaus Sterk-
rade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer A 009 
 
Öffnungszeiten: 
 
Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr 
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr 
 
Die Orte für die öffentlichen Auslegungen in den anderen 
Städten der Planungsgemeinschaft sind den dortigen Be-
kanntmachungen und den Internetseiten der Städteregion 
Ruhr (http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aende-
rungsverfahren.html) zu entnehmen oder bei der 
Geschäftsstelle Regionaler Flächennutzungsplan in Essen 
(Tel.: 0201 8861-210/-212) zu erfragen. 
 
Auskunft in der Stadt Oberhausen erteilt: 
 
Anke Stasius, Tel.: 0208 825-2730 
E-Mail: anke.stasius@oberhausen.de 
 
Alle Planunterlagen mit den auszulegenden Unterlagen, 
der Inhalt der Bekanntmachung sowie die Beschlussvor-
lage können auch auf den Internetseiten der Städteregion 
Ruhr http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aende-
rungsverfahren.html eingesehen werden und sind zusätz-
lich über das zentrale Internetportal des Landes 
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de zugänglich. 
 
Stellungnahmen zum Entwurf des Änderungsplans, zur 
Begründung und zum Umweltbericht können während der 
Auslegungsfrist bis zum 12.07.2023 (einschließlich) ins-
besondere schriftlich, zur Niederschrift oder per E-Mail 
 
- bei der Stadt Essen, Amt für Stadtplanung und Bauord-

nung, Geschäftsstelle Regionaler Flächennutzungs-
plan, Lindenallee 10 (Deutschlandhaus), 45121 Essen, 
E-Mail: geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de 

 
- bei der Stadt Oberhausen, Bereich 5-1 - Stadtplanung, 

Technisches Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66 
(Eingang zurzeit nur über den Gebäudeteil D), 46145 
Oberhausen, 

  E-Mail: bereich.stadtplanung@oberhausen.de 
 
- oder bei einer der anderen Planungsstädte abgegeben 

werden. 
 
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben 
worden sind, können bei der Beschlussfassung über 

den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die 
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte ken-
nen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 
 
Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen werden 
geprüft und das Ergebnis mitgeteilt. Haben mehr als 50 
Personen Stellungnahmen mit im Wesentlichen glei-
chem Inhalt abgegeben, kann die Mitteilung dadurch 
ersetzt werden, dass diesen Personen die Einsicht in 
das Ergebnis bei der Stadt Oberhausen, Bereich 5-1 - 
Stadtplanung, Technisches Rathaus Sterkrade, Bahn-
hofstraße 66, Raum A009, 46145 Oberhausen, während 
der Dienststunden ermöglicht wird. 
 
Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme ab-
geben, werden in den Drucksachen für die öffentlichen 
Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirks-
vertretungen nicht aufgeführt, d. h. es erfolgt grundsätz-
lich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme. 
 
Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die 
von Ihnen in diesem Rahmen bekannt gegebenen per-
sonenbezogenen Daten bei den Städten der Planungs-
gemeinschaft der Städteregion Ruhr 2030 verarbeitet. 
Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und Ihre 
Rechte erhalten Sie auf der Internetseite der Städte-
region Ruhr 2030 unter:  
 
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aende-
rungsverfahren.html 
 
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass eine Ver-
einigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren 
nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgeset-
zes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im 
Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig 
geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  
 
Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Oberhausen, 05.05.2023 
 
 
Schranz 
Oberbürgermeister 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Aufstel-
lungsbeschlusses sowie der frühzeitigen 
Beteiligung für ein Änderungsverfahren 
des Regionalen Flächennutzungsplanes 
der Planungsgemeinschaft Städteregion 
Ruhr der Städte Bochum, Essen, Gelsen-
kirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und 
Oberhausen 
Die Änderung bezieht sich auf einen 
Bereich in der Stadt Bochum. 
 
Der Rat der Stadt Oberhausen hat am 20.03.2023 
gemäß § 19 Abs. 1 in Verbindung mit § 41 Landespla-
nungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPlG NRW) und § 2 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die Aufstellung der fol-
genden Änderung zum Regionalen Flächennutzungs-
plan (RFNP) und die Einleitung des entsprechenden 
Planverfahrens beschlossen: 
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55 BO Dietrich-Benking-Straße Ost 

Der ca. 1,0 ha große Änderungsbereich 55 BO befindet 
sich in Bochum im Stadtteil Hiltrop und wird derzeit land-
wirtschaftlich genutzt. Er wird im Norden und Süden be-
grenzt durch Wohnbebauung, die gegenüber dem Ände-
rungsbereich eingegrünt ist. Im Westen wird der Ände-
rungsbereich durch die Dietrich-Benking-Straße begrenzt, 
im Osten schließen sich landwirtschaftliche Flächen an. 
 
Der derzeit gültige Bebauungsplan Nr. 393 aI – Gewerbe-
park Hiltrop – Lothringen IV – setzt in diesem Bereich ein 
Gewerbegebiet mit einer dreigeschossigen Bebauung 
fest. Dies wird aufgrund der angrenzenden Wohnbebau-
ung jedoch als nicht mehr zeitgemäß und sinnvoll angese-
hen. Stattdessen soll nun eine Wohnbebauung erfolgen, 
die durch die Änderung des RFNP vorbereitet werden soll. 
 
Der Regionale Flächennutzungsplan der Planungsge-
meinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, 
Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und 
Oberhausen ist nach öffentlicher Bekanntmachung am 
03.05.2010 wirksam geworden. Der Plan nimmt gleich-
zeitig die Funktion eines Regionalplans und eines ge-
meinsamen Flächennutzungsplans wahr. 
 
Bezogen auf den vorgenannten Änderungsbereich kann 
sich die Öffentlichkeit im Rahmen der frühzeitigen Be-
teiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung und deren voraussichtli-
che Auswirkungen unterrichten lassen. Gleichzeitig be-
steht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. 
 
Hierzu werden die Planunterlagen (Vorentwurf des 
Änderungsplanes mit Begründung und Umweltbericht) 
in der Stadt Oberhausen in der Zeit vom 12.06. bis 
12.07.2023 (einschließlich) öffentlich ausgelegt. 
 
Die Planunterlagen können an den behördlichen 
Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden: 
 
Bereich 5-1 - Stadtplanung, Technisches Rathaus Sterk-
rade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer A 009 
 

 

Öffnungszeiten: 
 
Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr 
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr 
 
Die Termine und Orte für die Auslegungen in den anderen 
Städten der Planungsgemeinschaft sind den dortigen Be-
kanntmachungen und den Internetseiten der Städteregion 
Ruhr (http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aende-
rungsverfahren.html) zu entnehmen oder bei der Ge-
schäftsstelle Regionaler Flächennutzungsplan in Essen 
(Tel.: 0201 8861-210 bzw. 0201 8861-212) zu erfragen. 
 
Auskunft in der Stadt Oberhausen erteilt: 
 
Anke Stasius, Tel.: 0208 825-2730 
E-Mail: anke.stasius@oberhausen.de 
 
Alle Planunterlagen zum Änderungsbereich können auf 
den Internetseiten der Städteregion Ruhr 
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aende-
rungsverfahren.html eingesehen werden. Es besteht die 
Möglichkeit, während der Auslegungsfrist eine Stellung-
nahme abzugeben. Dies kann insbesondere schriftlich, 
zur Niederschrift im Rahmen der Planeinsicht oder per 
E-Mail erfolgen. 
 
Postanschrift der Planungsgemeinschaft:  
Stadt Essen, Stadtamt 61-2-1, 45121 Essen 
E-Mail-Adresse der Planungsgemeinschaft: 
geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de  
 
Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme ab-
geben, werden in den Drucksachen für die öffentlichen 
Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirks-
vertretungen nicht aufgeführt, d. h. es erfolgt grundsätz-
lich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme. 
 
Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die 
von Ihnen in diesem Rahmen bekannt gegebenen per-
sonenbezogenen Daten bei den Städten der Planungs-
gemeinschaft der Städteregion Ruhr 2030 verarbeitet. 
Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und Ihre 
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Rechte erhalten Sie auf der Internetseite der Städte-
region Ruhr 2030 unter: 
 
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aende-
rungsverfahren.html 
 
Die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeits-
beteiligung können zu einer Überarbeitung des Vorent-
wurfs der RFNP-Änderung führen, d. h. Planentwurfs-
änderungen aufgrund der frühzeitigen Beteiligung sind 
möglich und vorgesehen. 
 
Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Oberhausen, 05.05.2023 
 
 
Schranz 
Oberbürgermeister 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Geneh-
migung des Änderungsverfahrens 03a BO 
Berliner Straße zum Regionalen Flächen-
nutzungsplan der Planungsgemeinschaft 
Städteregion Ruhr auf dem Gebiet der 
Stadt Bochum 
 
Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Her-
ne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen haben in ihren 
Sitzungen vom 29.11. bis 15.12.2022 die folgende Än-
derung zum Regionalen Flächennutzungsplan für die Pla-
nungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr beschlossen: 
 
03a BO Berliner Straße 
 
Die Landesplanungsbehörde hat die o. g. Änderung zum 
Regionalen Flächennutzungsplan mit Erlass vom 
19.04.2023 (Aktenzeichen: 51.12.03.07-000001-2023-
0001218) gemäß § 41 Abs. 2 Landesplanungsgesetz 
(LPlG) NRW vom 03.05.2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 08.07.2021 
(GV. NRW. S. 904), im Einvernehmen mit den fachlich 
zuständigen Landesministerien genehmigt. 

Gemäß § 14 LPlG NRW vom 03.05.2005 (GV. NRW.  
S. 430), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
08.07.2021 (GV. NRW. S. 904), in Verbindung mit § 6  
Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB), in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.07.2022 
(BGBL. I, S. 1353), wird die Änderung zum Regionalen 
Flächennutzungsplan - einschließlich Textteil/Begründung, 
Umweltbericht und der Zusammenfassenden Erklärung - 
beim Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbehörde) 
zur Einsicht für jedermann niedergelegt. 
 
Alle Planunterlagen können darüber hinaus nach Wirksam-
keit der Änderung auf der Internetseite der Städteregion 
Ruhr 2030 www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/regiona-
ler_flaechennutzungsplan.html eingesehen werden und 
sind auch über das zentrale Internetportal des Landes https: 
//www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de zugänglich. Über 
den Inhalt der Änderung wird auf Verlangen bei den einzel-
nen Städten der Planungsgemeinschaft Auskunft erteilt. 
 
Die Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan wird 
mit den ortsüblichen Bekanntmachungen durch die Städte 
der Planungsgemeinschaft wirksam und mit der gesonder-
ten öffentlichen Bekanntmachung durch die Landespla-
nungsbehörde gemäß § 14 LPlG NRW vom 03.05.2005 
(GV. NRW. S. 430), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 08.07.2021 (GV. NRW. S. 904) im Gesetz- 
und Verordnungsblatt NRW Ziel der Raumordnung. 
 
Nach Maßgabe der §§ 4 und 5 Raumordnungsgesetz 
(ROG) vom 22.12.2008 (BGBl. I, S. 2986), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 22.03.2023 (BGBl. 2023 I, Nr. 
88) geändert worden ist, sind Ziele der Raumordnung von 
den öffentlichen Stellen und Privaten in Wahrnehmung 
öffentlicher Aufgaben bei raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen zu beachten. Grundsätze sind nach Maß-
gabe des § 4 ROG von den öffentlichen Stellen und Privaten 
in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bei raumbedeutsa-
men Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen. 
 
Hinweise: 
 
I.   Gemäß § 11 Abs. 5 ROG wird auf Folgendes hinge-

wiesen: 
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     Unbeachtlich werden 
 
     1. eine nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 beachtliche Verlet-

zung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

     2. nach Abs. 3 beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs, 

     3. eine nach Abs. 4 beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über die Umweltprüfung, 

 
     wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekannt-

machung der Änderung des Regionalen Flächennut-
zungsplans gegenüber dem Regionalverband Ruhr 
(Regionalplanungsbehörde) unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind. 

 
II.  Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf Folgendes hin-

gewiesen: 
 
     Unbeachtlich werden 
 
     1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtli-

che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, 

     2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Regionalen 
Flächennutzungsplanes und 

     3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

 
     wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekannt-

machung der Änderung des Regionalen Flächennut-
zungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an 
der Ruhr oder Oberhausen unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind. 

 
III. Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen in der geltenden Fas-
sung wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge- 
meindeordnung gegen die Änderung des Regionalen 
Flächennutzungsplans nach Ablauf von sechs Mona-
ten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 

 
     a) die vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
     b) die Änderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 
 
     c) die Oberbürgermeister haben die Ratsbeschlüsse 

zur Änderung des Regionalen Flächennutzungs-
plans vorher beanstandet oder 

 
     d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde Bochum, Essen, Gelsenkirchen, 
Herne, Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen 
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Oberhausen, 05.05.2023 
 
 
Schranz 
Oberbürgermeister 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Bekanntmachung über die öffentliche 
Auslegung des aufzuhebenden Bebau-
ungsplans Nr. 134 B - Friedhofserweiterung 
ev. Kirchengemeinde Schmachtendorf - 
 
I.   Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung 
 
     Der Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss hat sich 

in seiner Sitzung am 27.04.2023 mit der Aufhebung 
des Bebauungsplans Nr. 134 B - Friedhofserweite-
rung ev. Kirchengemeinde Schmachtendorf - (in Kraft 
seit dem 15.01.1997) und dem Entwurf der Auf-
hebungssatzung einverstanden erklärt und die öffentli-
che Auslegung des aufzuhebenden Bebauungsplans 
Nr. 134 B, des Entwurfs der Aufhebungssatzung, der 
Begründung (einschließlich Umweltbericht) sowie der 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen und Informationen beschlossen. 

 
     Der aufzuhebende Bebauungsplan Nr. 134 B - Fried-

hofserweiterung ev. Kirchengemeinde Schmachten-
dorf - liegt deshalb nebst Entwurf der Aufhebungssat-
zung, Begründung (einschließlich Umweltbericht) und 
den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezoge-
nen Stellungnahmen und Informationen in der Zeit vom 

 
01.06.2023 bis 13.07.2023 einschließlich 

 
     im Internet unter https://www.o-sp.de/oberhausen/ 

plan/auslegung.php öffentlich aus. 
 
     Zudem erfolgt die öffentliche Auslegung der Unterlagen 

innerhalb der vorgenannten Auslegungsfrist auch im Be-
reich 5-1 - Stadtplanung -, Technisches Rathaus Sterk-
rade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 
009, während der nachstehend genannten Dienstzeiten: 

 
     Dienstzeiten:  
 
     Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr 
     Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr 
 
     Für eine Einsichtnahme außerhalb der genannten 

Dienstzeiten ist eine Terminvereinbarung erforderlich 
(Tel.: 0208 825-3265 oder -3242). 

 
     Gesetzliche Grundlage ist § 3 Abs. 2 in Verbindung 

mit § 1 Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I, 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 04.01.2023 (BGBl. I, Nr. 6). 

 
     Abgrenzung des Aufhebungsgebietes: 
 
     Das Aufhebungsgebiet umfasst den überwiegenden 

Teil des Grundstücks Pollsenweg 19. Es liegt in der 
Gemarkung Sterkrade-Nord, Flur 22, und wird wie 
folgt umgrenzt: 

 
     Nordöstliche Grenze des Flurstücks Nr. 55; südöstli-

che Grenze des Flurstücks Nr. 55 bis zu einer 
Parallelen zur südwestlichen Grenze des Flurstücks 
Nr. 55 durch den östlichsten Grenzpunkt des Flur-
stücks Nr. 509; Parallele zur südwestlichen Grenze 
des Flurstücks Nr. 55 durch den östlichsten Grenz-
punkt des Flurstücks Nr. 509; nordwestliche Grenze 
des Flurstücks Nr. 55. 

 
     Die genaue Abgrenzung des Aufhebungsgebietes er-

gibt sich auch aus der nachfolgenden Übersichtskarte.
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     Verfügbare Arten umweltbezogener Informationen: 
 
     Umweltbericht 
 
     Zur Aufhebung des Bebauungsplans wurde eine Um-

weltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB durchge-
führt. Die dabei untersuchten Umweltauswirkungen sind 
im Umweltbericht, als gesonderter Teil der Begründung, 
beschrieben und bewertet worden. Nachfolgend wer-
den die hierin enthaltenen Arten umweltbezogener 
Informationen nach Themenblöcken zusammengefasst 
und schlagwortartig charakterisiert: 

 
     Landschaft (Ortsbild): 
     - Prägung durch angrenzenden Friedhof und 

Kleingarten 
     - Grünstrukturen 
 
     Pflanzen und Tiere: 
     - Lebensraum für ortsnahe Tier- und Pflanzenarten 
 
     Boden/Fläche/Altlasten und Bodenschutz: 
     - Bodenbeschaffenheit und Schadstoffeinträge 

     - Schutzwürdige Böden 
     - Einwirkungen durch angrenzende Boden- 

belastungsflächen 
 
     Wasser: 
     - Grundwasserverhältnisse 
     - Oberflächengewässer 
     - Hochwassergefahren und -risiko 
 
     Klima/Luft: 
     - Stadtklimatische Situation 
     - Lufthygienische Situation 
     - Auswirkung der Aufhebung auf das Klima 
 
     Mensch: 
     - Aufenthaltsqualität der Fläche 
     - Schutz des Grünzuges und der Frischluftschneise 
 
     Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
     Wechselwirkungen: 
     - Relevante Wechselwirkungen zwischen den 

Schutzgütern 
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     Umweltbezogene Informationen aus den frühzei-
tigen Beteiligungsverfahren 

 
     Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligungsverfahren 

gemäß den §§ 3 Absatz 1 und 4 Absatz 1 BauGB ist 
folgende Stellungnahme mit umweltbezogenen Infor-
mationen eingegangen: 

 
     - Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 - Bergbau und 

Energie in NRW, vom 11.10.2022: Hinweise zu den 
bergbaulichen Verhältnissen im Aufhebungsgebiet. 

 
     Die der Stadt Oberhausen in den bisherigen 

Verfahrensschritten von Dritten zur Verfügung gestell-
ten umweltbezogenen Informationen und Stellung-
nahmen sind bei der Erarbeitung des Umweltberichts 
abwägend berücksichtigt worden. 

 
     Weitere Details der umweltrelevanten Informationen sind 

dem ausliegenden Umweltbericht mit den Prüfergebnis-
sen und der aufgeführten Stellungnahme zu entnehmen. 

 
     Möglichkeit zur Abgabe von Stellungnahmen: 
 
     Stellungnahmen können während der Auslegungs-

frist (bis 13.07.2023) abgegeben werden. Nicht recht-
zeitig abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den aufzuhebenden Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Ge-
meinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte ken-
nen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
der Aufhebung des Bebauungsplans nicht von 
Bedeutung ist (§ 4a Abs. 6 BauGB). 

 
     Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme ab-

geben, werden in den Drucksachen für die öffentlichen 
Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und der Bezirks-
vertretungen nicht aufgeführt, d. h. es erfolgt grund-
sätzlich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellung-
nahme. Die personenbezogenen Daten werden nur für 
Zwecke weiterverarbeitet, für die sie erhoben bzw. erst-
mals gespeichert worden sind (§§ 3 und 15 Daten-
schutzgesetz Nordrhein-Westfalen vom 17.05.2018). 

 
II.   Bekanntmachungsanordnung im Sinne des § 2 Abs. 

4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) 
 
     Der vom Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss 

am 27.04.2023 gefasste Beschluss zur öffentlichen 
Auslegung sowie die öffentliche Auslegung des auf-
zuhebenden Bebauungsplans Nr. 134 B - Friedhofs-
erweiterung ev. Kirchengemeinde Schmachtendorf - 
nebst Entwurf der Aufhebungssatzung, Begründung 
(einschließlich Umweltbericht) und den wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnah-
men und Informationen werden hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 

 
III. Bestätigungen und Bekanntmachungsanordnung 

des Oberbürgermeisters im Sinne des § 2 Abs. 3 
Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) 

 
     Der Inhalt/Wortlaut der Bekanntmachung des Be-

schlusses zur öffentlichen Auslegung des aufzuhe-
benden Bebauungsplans Nr. 134 B - Friedhofserwei-
terung ev. Kirchengemeinde Schmachtendorf - nebst 
Entwurf der Aufhebungssatzung, Begründung (ein-
schließlich Umweltbericht) und den wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnah-
men und Informationen stimmt mit dem Beschluss 
des Stadtplanungs- und Mobilitätsausschusses vom 
27.04.2023 überein. 

     Es wurde im Sinne der Vorschriften des § 2 Abs. 1 
und 2 der Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht (Bekannt-
machungsverordnung - BekanntmVO) vom 
26.08.1999 (GV. NRW. S. 516 / SGV NRW 2023), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 05.11.2015 
(GV. NRW. S. 739), verfahren. 

 
Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 
 
Oberhausen, 05.05.2023 
 
 
Schranz 
Oberbürgermeister 
 
Ergänzende Informationen zur Aufhebung des 
Bebauungsplans Nr. 134 B - Friedhofserweiterung 
ev. Kirchengemeinde Schmachtendorf -: 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 134 B aus dem Jahre 1997 
sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 
Erweiterung des vorhandenen ev. Friedhofs an der 
Arnheimer Straße/Forststraße geschaffen worden. 
Damit sollte auch die seinerzeit mit dem südlich angren-
zenden Bebauungsplan Nr. 73, 1. Änderung, begonnene 
Erweiterung des Friedhofs fortgesetzt werden. 
 
Die evangelische Kirchengemeinde Schmachtendorf hat 
der Stadt Oberhausen nunmehr mitgeteilt, dass für eine 
zusätzliche Erweiterung des Friedhofs ihrerseits kein Be-
darf mehr besteht. Da das einzige Planungsziel des Be-
bauungsplans Nr. 134 B - Friedhofserweiterung ev. Kirch-
engemeinde Schmachtendorf - damit funktionslos gewor-
den ist, soll der Bebauungsplan aufgehoben werden. 
 
Nach Inkrafttreten der Aufhebung des Bebauungsplans 
wäre das Aufhebungsgebiet planungsrechtlich gemäß  
§ 35 Baugesetzbuch (BauGB) dem Außenbereich zuzu-
ordnen und damit die Fläche mit ihren Grün- und Ge-
hölzstrukturen aus planerischer Sicht für den Natur-
haushalt und das Landschaftsbild ausreichend gesi-
chert. Die ursprüngliche Planung Friedhofsnutzung und 
der damit verbundene Eingriff in den Wasserhaushalt 
und den Boden würde unterbleiben, so dass die Auf-
hebung des Bebauungsplans Nr. 134 B sogar als eher 
positiv für diese beiden Schutzgüter zu bewerten ist. 
 
Informationen (u. a. Plan und Begründung (einschließ-
lich Umweltbericht)) sind auch im Internet unter www.o-
sp.de/oberhausen/start.php abrufbar. 
 
 

Aufgebot von Sparurkunden 
 

3043010705 
3018533574 
3018354898 

 
Inhaber/-innen der verloren gemeldeten Sparurkunden 
werden gemäß Teil 2 - Abschnitt 6, Ziffer 6.1 ff. der 
Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Sparkassen-
gesetz für Nordrhein-Westfalen aufgefordert, binnen drei 
Monaten ihre Rechte unter Vorlage der Sparurkunde 
anzumelden. 
 
Andernfalls werden die Sparurkunden für kraftlos erklärt. 
 
Oberhausen, 04.05.2023  
 
Stadtsparkasse Oberhausen 
- Der Vorstand -
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Konrad-Adenauer-Allee 46   D-46049 Oberhausen täglich 11 bis 18 Uhr, montags geschlossen www.ludwiggalerie.de
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IT’S A PASSION! 

Die Porzellane aus der 
Sammlung Ludwig

und das Beste 
aus 25 Jahren 
LUDWIGGALERIE 
Schloss Oberhausen

14. 5.–17. 9. 2023

We proudly present:



 

K 2671 

 
Postvertriebsstück 

 
- Entgelt bezahlt -  
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25Jahre 
LUDWIGGALERIE 
Schloss Oberhausen

IT’S A PASSION! 


